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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Vorhabenträgerin, die Firma Immo Hir-
tengarten GmbH & Co. KG plant in der 
Kreisstadt Merzig, im Stadtteil Hilbringen 
die Errichtung eines Wohn- und Büro-/Pra-
xiskomplexes mit insgesamt 13 Wohnein-
heiten, Büro-/Praxisflächen und einer zu-
sammenhängenden Tiefgarage. 

Das Plangebiet befindet sich inmitten des 
Siedlungskörpers des Stadtteils Hilbringen, 
zwischen der Fitter Straße und der Ballerner 
Straße. Die Bestandsgebäude wurden be-
reits rückgebaut. Es handelt sich somit um 
eine unbebaute Freifläche in integrierter 
Stadtteillage.

Die Erschließung der Fläche ist über die Fit-
ter Straße gesichert. Die erforderlichen Stell-
plätze können vollständig auf dem Grund-
stück organisiert werden. Der Großteil der 
Stellplätze wird in einer zusammenhängen-
den Tiefgarage untergebracht. Die Zufahrt 
hierzu wird über die Fitter Straße erfolgen.

Der Standort ist für die vorgesehene Nut-
zung sehr gut geeignet, da die Umgebung 
ebenfalls von Wohnnutzungen und das 
Wohnen nicht wesentlich störenden Nut-
zungen geprägt ist.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit des Plangebiets nach § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile). Eine Bebauung ist somit grundsätz-
lich möglich. Auf dieser Grundlage kann je-
doch die geplante Bebauung nicht realisiert 
werden. Um für das Plangebiet eine Vorha-
benzulässigkeit herzustellen, ist daher die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan erforderlich.

Der Stadtrat der Kreisstadt Merzig hat somit 
nach §  1 Abs.  3 BauGB und § 2 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 12 BauGB die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Im 
Hirtengarten“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan umfasst eine Fläche von 
insgesamt ca. 2.870 m2. 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und 

Erschließungsplan und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt. 

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000  m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca. 2.870 m2 
in Anspruch nimmt.  

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet. 

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu. 

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind. 

Damit sind die in § 13 a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB aufzustellen. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe 
ist damit nicht notwendig. 

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Abs. 4 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach §  3 
Abs.  1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Merzig stellt für das Gebiet eine gemischte 
Baufläche dar. Das Entwicklungsgebot des 
§ 8 Abs. 2 BauGB ist damit erfüllt.  

Voraussetzungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

•	 Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei
bung des Vorhabens enthält, ist von der 
Vorhabenträgerin zu erarbeiten, der 
Kommune vorzulegen und abzustim-
men.

•	 Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
die Vorhabenträgerin auf der Grundlage 
eines mit der Kreisstadt abgestimmten 
Planes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträgerin und 
Kommune abzuschließen.

•	 Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen der Vorha-
benträgerin hingegen bleiben rechtlich 
gegenüber dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan selbstständig.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich inmitten des 
Siedlungskörpers des Stadtteils Hilbringen, 
zwischen der Fitter Straße und der Ballerner 
Straße. Der Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wird wie folgt 
begrenzt:

•	 im Norden durch die Fitter Straße sowie 
die gegenüber liegende Wohnbebauung

•	 im Osten durch Wohnbebauung und 
den angrenzenden privaten Grün- und 
Freiflächen der Bebauung der Fitter 
Straße,

•	 im Süden und Westen durch die Baller-
ner Straße, sowie die gegenüberliegen-
de Wohnbebauung.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei
ches sind der Planzeichnung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes zu entneh-
men.

Nutzung des Plangebietes 
und Umgebungsnutzung, 
Eigentumsverhältnisse

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich im Eigentum der Vorhabenträgerinin 
bzw. ist diese vertraglich gesichert. Auf-
grund dessen ist von einer zügigen Realisie-
rung der Planung auszugehen.

Das Plangebiet stellt sich aktuell als unbe-
baute Freifläche mit kleinteiligen Grünan-
teilen dar. Die Bestandsgebäude wurden 
bereits rückgebaut. 

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
durch Wohn- und das Wohnen nicht we-
sentlich störende Nutzungen mit privaten 
Grün- und Freiflächen geprägt.

Die geplante Nutzung fügt sich somit in die 
bereits vorhandene Bau- und Nutzungs-
struktur des Umfeldes ein.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet weist eine reliefarme Topo-
grafie auf. Die Topografie hat somit keine 
Auswirkungen auf die Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt 
über die Fitter Straße, welche das Plange-
biet im weiteren Verlauf an das örtliche und 
überörtliche Verkehrsnetz anschließt. Weite-
re Erschließungsanlagen sind nicht erfor-
derlich. 

Zur Unterbringung des Großteils der erfor-
derlichen Stellplätze wird eine gemein-
schaftliche Tiefgarage angelegt. Zudem 
werden weitere oberirdische Stellplätze vor-
gehalten.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

Hügelweg
Hügelweg

PlangebietPlangebietBallerner Straße

Ballerner Straße

Fitter Straße
Fitter StraßeParkstraße

Parkstraße
Hi

nt
er

 F
uß

ha
us

Hi
nt

er
 F

uß
ha

us

Hirtenw
eg

Hirtenw
eg

Fitter Straße
Fitter Straße

Rheinstraße
Rheinstraße



Vhbz. Bebauungsplan „Im Hirtengarten“, Stadtteil Hilbringen 6 www.kernplan.de

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind in der unmittelba-
ren Umgebung (Fitter Straße) bereits vor-
handen. 

Das Plangebiet kann im modifizierten 
Mischsystem entwässert werden. Das Plan-
gebiet war bereits vor 1999 bebaut. Der § 
49 a SWG ist nicht anzuwenden.

Gem. des Kartendienstes zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung nur bedingt ge-
eignet. 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 
23.04.2021)

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden. Blick von Nordwesten in das Plangebiet mit angrenzender Bebauung der Fitter Straße im Hintergrund

Versickerungsfähigkeit des Bodens; Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 23.04.2021)
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Mittelzentrum

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 17) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale

•	 (Z 21) Bedarfsgerechte, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes 
statt Ausdehnung in den Außenbereich

•	 (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen hat Vorrang vor der Ausweisung 
und Erschließung neuer Wohnbauflächen

•	 Nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche überwiegend Wohnen, entspricht dem 
Vorhaben

•	 keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten •	 1,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr festgelegt

•	 die Fläche ist bereits in der Flächennutzungsplanung als gemischte Baufläche darge-
stellt 

•	 Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes 

•	 Plangebiet bereits erschlossen (somit keine Erschließung neuer Flächen im 
Außenbereich erforderlich)

•	 keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebots

Es wird beantragt, dass aufgrund § 13a BauGB (Bebauungsplan, der der Nachverdich-
tung dient) die Wohneinheiten nicht angerechnet werden

Kriterium Beschreibung

Landschaftsprogramm •	 Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen nach aktuellem Land-
schaftsprogramm des Saarlandes

•	 Lage innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück nachrichtlich übernommen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung

•	 Nicht betroffen

Naturpark •	 Naturpark Saar-Hunsrück; keine Restriktionen für das Vorhaben

Einwohner 
(30.09.2020)

Bedarfs- 
faktor (WE 

pro 1.000 EW 
und Jahr)

WE-Bedarf 
bis 2030

Reserve FNP 
in ha Dichte LEP WE Reserven

Baulücken 
in B-Plänen 
nach § 30, 
§ 33 und       

§ 34 Abs. 4 
BauGB

WE 
Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx10 DxE C-F-G

Stadtteil 
Hilbringen

2.604 1,5 39 1,0 15 15 32 -8

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Stadtteil Hilbringen; Quelle: Kreisstadt Merzig, Stand: 04/2020
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Kriterium Beschreibung

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Naturparks, Biosphärenreservate 

•	 Nicht betroffen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

•	 Nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 Nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) keine 
aktuellen Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten im Umfeld des 
Geltungsbereiches

•	 gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) innerhalb eines 1km-Ra-
dius Nachweise der Zwerg- und Breitflügelfledermaus und der Großen Hufeisennase 
in der Ernst-Thiel-Str. sowie ein Nachweis des Großen Abendseglers am Parkplatz des 
Hallenbades in Merzig (alle Nachweise C. Harbusch, 2011), darüber hinaus keine 
Fundorte von unter den besonderen Artenschutz n. § 44 BNatSchG fallenden Arten

•	 keine planungsrelevanten Arten oder Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms 
(ABSP) betroffen

•	 keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine Lebensraumtypen 
n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Falls zur Realisierung des Planvorhabens Gehölze abgeschnitten, auf den Stock gesetzt 
oder entfernt werden müssen, ist der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere 
zu beachten, d. h. die notwendigen Gehölzentfernungen sind außerhalb der Zeit vom 01. 
März bis zum 30. September in den Herbst- und  Wintermonaten durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§19 und 44 BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tier- und Pflanzenarten d. h. 
alle streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. 

Biotop- / Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

•	 der Geltungsbereich liegt innerhalb der Stadtteillage von Hilbringen nahe dem Zent-
rum im Bereich der Mündung der Fitter in die Ballerner Str. 

•	 gem. dem aktuellen Orthophoto befanden sich auf der Fläche letztjährig noch insge-
samt drei Gebäude, die jedoch zwischenzeitlich zurückgebaut wurden

•	 gleichzeitig wurden alle erkennbaren Gehölzstrukturen (eine Formschnitthecke, ein-
zelne Nadel- und Laubbaum-Solitäre) entfernt

•	 ansonsten waren weite Teile der Fläche befestigt

•	 aktuell ist die mit Bauzaun abgegrenzte Fläche vegetationsfrei, lediglich am äußeren 
nordwestlichen Rand reicht eine durchgewachsene Bankett- bzw. Verkehrsgrünfläche 
im Mündungshalbrund der Fitter Str. minimal in den Planungsbereich 

Bestehende Vorbelastungen:

•	 Lage im Zentrum der Stadtteillage von Hilbringen

•	 Fläche befindet sich zwischen der relativ stark befahrenen Ballerner und der Fitter Str. 

•	 daher starke Lärm- und Stördisposition

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

•	 als vegetationsfreie Rückbaufläche praktisch mit fehlenden Habitatfunktionen  

•	 arme floristische Ausstattung der Verkehrsgrünfläche

•	 Fläche daher auch als Teillebensraum (Vögel, evtl. Fledermäuse) ohne Bedeutung
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Kriterium Beschreibung

•	 da die Gebäude bereits zurückgebaut wurden, kann eine Aussage über eventuell vor-
kommende Gebäudebrüter oder quartiernehmende Fledermäuse nicht getroffen wer-
den, es wird hier davon ausgegangen, dass die artenschutzrechtlichen Aspekte im 
Zuge der Rückbaugenehmigung beachtet wurden

•	 weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund der Habitatausstattung und der Sied-
lungslage nicht zu erwarten

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

•	 Avifauna: auf der Fläche weder Brutmöglichkeiten noch relevante Teillebensraum-
funktionen

•	 Fledermäuse: Quartiere können auf der Fläche ausgeschlossen werden, mit jagenden 
siedlungstypischen Arten (Zwerg-, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler u.a.) ist 
möglicherweise zu rechnen, wobei die Qualität der Planungsfläche als Jagdgebiet 
nicht über die des umgebenden Siedlungsraumes hinausgeht 

•	 da insgesamt nicht mit planungsrelevanten Arten und deren Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten zu rechnen ist, sind die Verbotstatbestände n § 44 BNatSchG nicht ein-
schlägig

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 

•	 Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht direkt betroffen

•	 da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden 
Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan •	 Darstellung: gemischte Baufläche (Quelle: Kreisstadt Merzig)

•	 Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt.

Bebauungsplan •	 nicht vorhanden

Sonstiges

Sanierungsgebiet •	 Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Im Hirtengarten“ 
ist im gesamten Umfang Teil eines förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes.



Vhbz. Bebauungsplan „Im Hirtengarten“, Stadtteil Hilbringen 10 www.kernplan.de

Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Die Vorhabenträgerin ist mit konkreten Pla-
nungsabsichten für die Entwicklung des 
Grundstückes an die Kreisstadt Merzig her-
angetreten. 

Die Inanspruchnahme anderer Flächen im 
Außenbereich werden dadurch vermieden. 

Zentrales Ziel des vorliegenden vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes ist die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Nachverdichtung des Siedlungs-
körpers des Stadtteils Hilbringen durch 
einen Komplex für Wohn- und Büro-/Praxis-
nutzungen. Für diese Nutzung gibt es in 
zentraler Lage Bedarf. Eine Betrachtung von 
Planungsalternativen kann aus folgenden 
Gründen außen vor bleiben: 

•	 die vorgesehenen Nutzungen „Woh-
nen“ und „Büro/Praxis“ weisen einen 

geringen Störgrad auf. Durch die ge-
plante Entwicklung des Grundstückes 
wird die Kreisstadt Merzig der anhal-
tenden Nachfrage nach Wohnraum und 
Arbeitsplätzen gerecht,

•	 der Büro-/Praxisnutzung kann nur in in-
tegrierter Lage adäquat Rechnung ge-
tragen werden,

•	 durch die Realisierung des Planvorha-
bens wird eine innerörtliche Potenzial-
fläche in integrierter Lage revitalisiert 
und entwickelt, 

•	 aufgrund der Eigentumsverhältnisse ist 
von einer lückenlosen und zügigen Ent-
wicklung und Realisierung auszugehen, 
damit Vermeidung zusätzlicher 
Baulücken bzw. Mindernutzung, 

•	 die Umgebung ist hier überwiegend von 
Wohn- und das Wohnen nicht wesent-
lich störende Nutzungen geprägt. Somit 
sind weder vom Plangebiet auf die 
Umgebungsnutzung noch von der Um-

gebung auf das Plangebiet nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten,

•	 das Plangebiet verfügt über eine gute 
Anbindung an das örtliche und 
überörtliche Verkehrsnetz.

Städtebauliche Konzeption

„Der in Merzig – Hilbringen in Massivbau 
geplante Wohn- und Büro-/Praxiskomplex 
mit insgesamt 13 Wohnungen sowie einer 
Büro-/Praxisfläche verteilt sich auf 3 
Einzelgebäude, die auf einer gemeinsamen 
Tiefgarage als Sockelgeschoss sitzen. Die 
aufgelockerte Bebauung mit 2 Geschossen 
und deutlich eingerücktem Staffelgeschoss 
sitzt als Eckbebauung auf einer 
Grundstücksfläche von ca. 2.870 m² zwi-
schen der Fitter Straße im Norden und der 
Ballerner Straße im Süden und gibt der mo-
mentan mindergenutzten Fläche eine neue 
nachhaltige Nutzung.

Vorhaben- und Erschließungsplan, ohne Maßstab; Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021
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Die einzelnen Gebäude Block A, B und C 
werden jeweils über ein zentrales Treppen-
haus von der Tiefgarage bis in das 2.Ober-
geschoss barrierefrei erschlossen. 

Die Wohnungsgrößen reichen von 60-125 
m². Alle Wohnungen verfügen über einen 
eigenen Freisitz in Form einer ebenerdigen 
Terrasse im Erdgeschoss, einer Loggia im 
Obergeschoss oder einer umlaufenden 
Dachterrasse im 2.Obergschoss. 

In Block A als Eckbebauung sind in Erd- und 
Obergeschoss eine ca. 600 m² große Büro-/
Praxisfläche sowie 2 Penthousewohnungen 
im 2. Obergeschoss angedacht.

In Block B und C ist eine reine Wohnnutzung 
über alle Geschosse vorgesehen, hierbei be-
finden sich in Block B jeweils 3 Wohneinhei-
ten in Erd- und Obergeschoss und 2 Pent-
housewohnungen im 2. Obergeschoss. In 
Block C als kleinstes Gebäude im hinteren 
Bereich ist je nur eine Wohnung je Geschoss 
geplant. Die barrierefreien bzw. rollstuhlge-
rechten Wohnungen befinden sich aus-
schließlich im Erdgeschoss. 

Im Untergeschoss bzw. Tiefgarage sind 
neben Stellplätzen die Nebenräume wie der 
Technikraum, Abstellräume für die jeweili-
gen Wohnungen und Müllräume vorgese-
hen. 

Aufgrund der Mischnutzung aus Wohnen 
und Gewerbe bzw. Dienstleitung muss eine 
Vielzahl an Stellplätzen sichergestellt wer-
den, die größtenteils in der Tiefgarage ver-
ortet werden. Diese werden somit alle in-
nerhalb des Geltungsbereichs angeordnet 
und liegen in unmittelbarer Nähe zum Ob-
jekt. Bei der Erstellung der Außenstellplätze 
wird die Verwendung eines ökologischen 
und versickerungsfähigen Pflasters bevor-
zugt. 

Zur Realisierung eines ansprechenden 
Außenraums sollen im Bereich der Stellplät-
ze und Eingänge sowie der rückwärtigen 
Hofflächen hochstämmige Bäume und He-
cken gepflanzt werden. Um die Durchgrü-
nung zu komplementieren, spielen sowohl 
die Rasenflächen zwischen den Gebäuden 
als auch die extensive Begrünung der Flach-
dachflächen eine bedeutende Rolle.“
(Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB)

Nordansicht (Fitter Straße); ohne Maßstab; Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021

Westansicht (Ballerner Straße); ohne Maßstab; Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021
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Visualisierung Fitter Straße; ohne Maßstab; Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021

Visualisierung Kreuzungsbereich Ballerner Straße / Fitter Straße; ohne Maßstab; Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Bauplanungsrechtliche Festset-
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
gibt einen Rahmen vor. Die bauliche Zuläs-
sigkeit wird im Detail mithilfe des § 9 Abs. 2 
BauGB und dem Durchführungsvertrag auf 
das im Vorhaben- und Erschließungsplan 
beschriebene Vorhaben beschränkt.

Auf diese Weise sind Änderungen der ge-
planten Nutzung möglich, ohne dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ein Än-
derungsverfahren durchlaufen muss.

Art der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 
BauNVO

Mischgebiet

Mit der Festsetzung der Art der baulichen 
Nutzung im Sinne eines Mischgebietes ana-
log § 6 BauNVO werden die notwendigen 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Realisierung eines Wohn- und Bürokomple-
xes geschaffen. 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung 
wird detailliert auf Grundlage des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes definiert (bei 

der Erstellung von vorhabenbezogenen Be-
bauungsplänen besteht gem. § 12 Abs. 3 
BauGB keine Bindung an den abschließen-
den Festsetzungskatalog des § 9 BauGB).

Die direkte Umgebung ist ebenfalls durch 
Wohn- und das Wohnen nicht wesentlich 
störende Nutzungen geprägt. Dem Ziel 
einer nachhaltigen Nutzung bestehender 
Entwicklungsflächen im Innenbereich wird 
durch die Ausweisung eines Mischgebietes 
Rechnung getragen. Die Festsetzung hat 
auch nachbarschützenden Charakter, so 
dass bauplanungsrechtlich nicht von gegen-
seitigen Beeinträchtigungen auszugehen 
und durch den Verordnungsgeber die Siche-
rung gesunder Wohnverhältnisse gewahrt 
ist.

Durch die exakte Festsetzung der Zahl der 
maximal zulässigen Wohneinheiten und Bü-
ro-/Praxisflächen wird eine verträgliche 
Nutzung des Grundstücks gewährleistet

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,6 
entspricht der in § 17 Abs. 1 BauNVO fest-
gelegten Bemessungsobergrenze für die 
bauliche Nutzung in Mischgebieten, orien-
tiert sich an der angestrebten Konzeption 
und wird in Anlehnung an den Bestand der 
Umgebung festgesetzt. 

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

VERFAHRENSVERMERKE

• Die Vorhabenträgerin, die Immo Hirtengar-
ten GmbH & Co. KG, hat mit Schreiben vom 
__.__.____ die Einleitung eines Satzungsverfah-
rens nach § 12 BauGB beantragt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Merzig hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Im Hirten-
garten“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen Be bau-
ungs plan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
aufzustellen, wurde am __.__.____ ortsüblich be-
kanntgemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Be bau ungs-
plan mit Vorhaben- und Erschließungsplan gele-
genen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und 
Bezeichnungen mit dem Liegen schaftskataster 
übereinstimmen.

• Der vorhabenbezogene Be bau ungs plan mit Vor-
haben- und Erschließungsplan wird gem. §  13a 
BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. §  13a 
Abs.  3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nicht durchgeführt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Merzig hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen 
Be bau ungs plan mit Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Im Hirtengarten“ beschlossen (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Be bau-
ungs plan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil  B) sowie der Begründung, hat 
in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden können, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den vorhabenbezo-
genen Be bau ungs plan mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§  13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). 

Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden so-
wie der Bürger Anregungen und Stellungnahmen 
ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den vorhaben-
bezogenen Be bau ungs plan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan „Im Hirtengarten“ als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan 
besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der vorhabenbezogene Be bau ungs plan und der 
Vorhaben- und Erschließungsplan „Im Hirtengar-
ten“ werden hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Merzig, den __.__.____

 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglich-
keit der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 
KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhaben-
bezogenen Be bau ungs plan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan „Im Hirtengarten“, bestehend aus 
der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

 Merzig, den __.__.____

 Der Bürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten 
u.a. folgende Gesetze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 2020).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699). 

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 04. Dezember 
2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) 
- vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 12. Mai 2021 
(Amtsbl. I S. 1491).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Verfahren
• Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Im Hirtengarten“ ist im gesamten Umfang 

Teil eines förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes.
Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 

13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Immissionsschutz 
• Es wird darauf hingewiesen, dass im späteren Baugenehmigungsverfahren immissionsschutzrechtliche Auf-

lagen formuliert werden können.
Denkmalschutz
• Auf die Anzeigepfl icht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-

gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.
Altlasten
• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 

Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner 
Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

Kampfmittel
• Nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen sind im Planungsbereich keine konkreten Hinweise auf mög-

liche Kampfmittel zu erkennen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so ist über die zuständige Polizeidienst-
stelle der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

Hochwasser / Starkregen
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Deutsche Telekom Technik GmbH 
• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-

nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zu-
gang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Ab-
zweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos 
geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

• Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Planauskunft Süd-
west einzufordern. 

• Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
• Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt 

werden, bittet die Telekom zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen sich rechtzeitig in Verbin-
dung zu setzen.

Vodafone Kabel Deutschland GmbH
• Es wird darauf hingewiesen, dass die Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht 

überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. Sollte eine Umverlegung oder Bau-
feldfreimachung der Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigt die Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH mindestens drei Monate vor Baubeginn den Auftrag, um eine Planung und Bauvorbereitung zu 
veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.

HINWEISE

4. BAUWEISE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Es wird eine offene Bauweise analog § 22 Abs. 2 
BauNVO festgesetzt. In der offenen Bauweise sind 
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Gebäude sind bis zu einer Gesamtlänge von 50 m 
zulässig. Die Abstandsfl ächen können, unter Einhaltung 
der Vorgaben der LBO, auf der Straßenverkehrsfl äche 
nachgewiesen werden.

5. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Analog §  23 Abs.  3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. Das gleiche gilt für 
bauliche Anlagen soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsfl ächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können. (s. ergänzend Festsetzung der Fläche für 
Stellplätze)

6. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND FÜR 
TIEFGARAGEN MIT IHREN ZUFAHRTEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze sind sowohl innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfl äche als auch in den festgesetzten 
Flächen für Stellplätze sowie in den Abstandsfl ächen 
nach Landesrecht zulässig. Tiefgaragen und 
Nebenanlagen (z.B. Kellerräume) sind sowohl inner-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen als auch 
in der festgesetzten Flächen für Tiefgaragen mit ihren 
Zufahrten zulässig.

Fahrradstellplätze, Zugänge, Wege, Rampen, 
Notausgänge, Zufahrten für Rettungsfahrzeuge, 
Anleiterflächen und weitere Erschließungselemente 
sowie Flächen für Lüftungsschächte sind unter 
Einhaltung der Bestimmungen der Landesbauordnung 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie außerhalb der festgesetzten Flächen für 
Stellplätze und für Tiefgaragen mit ihren Zufahrten 
zulässig.

7. ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: 
EIN- UND AUSFAHRTBEREICH TIEFGARAGE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Tiefgaragenein- und ausfahrt entlang der Fitter 
Straße ist ausschließlich in dem dafür vorgesehenen 
Bereich zulässig.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Als Ersatz für die durch den Abriss verloren gegan-
genen Niststätten sind 20 geeignete Nistkästen für 
Haussperlinge/Mauersegler in die Planung zu integ-
rieren.

9. MIT GEHRECHTEN ZU BELASTENDE 
FLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 21 UND ABS. 6 BAUGB

Siehe Plan.
Der in der Planzeichnung entsprechend gekennzeich-
nete Bereich (gr) ist mit Gehrechten zugunsten der 
Allgemeinheit zu belasten.

10. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen sind als 
intensiv begrünte Gartenfl ächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Nebenanlagen benötigt werden. Für die 
Anpfl anzung von Gehölzen sind ausschließlich ein-
heimische und regionaltypische Arten zu verwenden. 
Zulässig sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine 
ansprechende Durchgrünung und eine harmonische 
und optisch ansprechende Einbindung in das umge-
bende Landschafts- und Siedlungsbild zu erreichen.

Je 200 m2 nicht überbauter Grundstücksfl äche ist ein 
standortgerechter großkroniger Laubbaumhochstamm 
(3xv, Stammumfang 14 - 16 cm) gem. der Pfl anzliste 
zu pfl anzen und dauerhaft zu erhalten.

Je 4 oberirdische Stellplätze ist ein standortgerechter 
mittel- bis großkroniger Laubbaumhochstamm (3xv, 
Stammumfang 14 - 16 cm) gem. der Pfl anzliste zu 
pfl anzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind durch 
gleichartige Bäume zu ersetzen. Die Baumpfl anzungen 
im Bereich der Stellplätze werden auf die Festsetzung 
der Pfl anzung von Bäumen innerhalb des Plangebietes 
angerechnet.

Pfl anzliste:
Feldahorn (Acer campestre),
Spitzahorn (Acer platanoides),
Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
Hainbuche (Carpinus betulus),
Esche (Fraxinus excelsior),
Traubeneiche (Quercus petraea),
Stieleiche (Quercus robur),
Winterlinde (Tilia cordata),
hochstämmige Obstbäume. 

Geeignete Arten und Sorten von hochstämmi-
gen Obstbäumen sind ausführlich beschrieben in 
der Broschüre „Obstsorten für den Streuobstbau 
in Rheinland-Pfalz“ (2003) (http://rlp.nabu.de/impe-
ria/ md/images/rlp/ umwelt/streuobst.pdf); der Liste 
mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten des 
Verbandes der Gartenbauvereine Saarland (http://
www.gartenbauvereine.de/saarland_rheinland-pfalz/
index.php/streuobst/obstwiesen/empfehlenswer-
te-streuobstsorten) und der Broschüre „Apfelsorten 
im Saarland“ des Ministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz des Saarlandes.

Bei allen Anpfl anzungen sind die einschlägigen DIN-
Normen (DIN 18916) sowie die FLL Empfehlungen für 
Baumpfl anzungen (Teil 1 und 2), FLL ZTV Baumpfl ege 
und FLL Gütebestimmung für Baumschulpfl anzen zu 
beachten. Ausfälle sind durch gleichartige Bäume und 
Sträucher zu ersetzen.

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

1.  BAUPLANUNGSRECHTLICHE 
FESTSETZUNGEN
§ 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung 
des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpfl ichtet.

2.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; 

§§ 1-14 BAUNVO

2.1 MISCHGEBIET

Zulässig sind:

Siehe Plan. 
Es wird als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet 
i.S.d. § 6 BauNVO festgesetzt.

Wohngebäude mit insgesamt max. 13 Wohneinheiten 
und Büro-/Praxisflächen mit insgesamt max. 650 m2.

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

3.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird analog § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,6 
festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind analog § 19 
Abs. 4 BauNVO auch die Grundfl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen. 

3.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. 

3.3 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die baulichen 
und sonstigen Anlagen ist die Gebäudeoberkante 
(GOK). Die maximal zulässige Gebäudeoberkante 
beträgt 12,0 m.

Maßgebender unterer Bezugspunkt für die Angabe 
der Höhe der baulichen Anlagen ist die Oberkante 
der Fitter Straße, gemessen an der straßenseitigen 
Gebäudemitte. 

Die Gebäudeoberkante wird defi niert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachfl ächen (Firsthöhe).

Die zulässige Gebäudeoberkante kann durch unterge-
ordnete Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 
10 % der Grundfl äche bis zu einer Höhe von max. 2,0 
m überschritten werden.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im modifi zierten Mischsystem.
• Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten.
• Sollte eine Versickerung technisch nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlagswasser durch geeig-

nete Maßnahmen (z. B. Staukanal, etc.) auf dem Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt der vorhande-
nen Kanalisation zuzuführen. 

• Die Entwässerungsplanung ist mit den Stadtwerken Merzig abzustimmen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/refl ektierenden Materialien. Die Begrünung von 

Fassaden zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Verbesserung des Mikroklimas ist zulässig. 
• Dachform: Als Dachformen sind Flachdächer und fl achgeneigte Dächer mit einer Dachneigung von < 10° 

zulässig. Bei direkt an die Hauptgebäude angebauten Nebengebäude ist die Dachneigung und die Dachform 
des Hauptgebäudes aufzunehmen. 

• Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden, refl ektierenden Materialien sind unzulässig. Die Instal-
lation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachfl ächen ist zulässig. Die Begrünung von Dä-
chern zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Verbesserung des Mikroklimas ist zulässig und er-
wünscht.

• Böschungen, Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützwände: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen, 
Aufschüttungen und Stützwände ist bis zu einer Höhe von 4 m zulässig. 

• Stellplätze: Gem. § 47 LBO sind je Wohnung 1,5 PKW-Stellplätze zu errichten. Je 40 m2 Büro-/Praxis-Nutz-
fl äche ist ein PKW-Stellplatz zu errichten. 

• Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu be-
lassen und gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Großfl ächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf 
denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pfl anzen nicht oder nur in geringer Zahl 
vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser Freifl ächen nicht zulässig. 

• Standfl ächen für Abfallbehälter sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfl äche orientierten Bereichen 
entweder in Schränken einzuhausen oder sichtgeschützt anzuordnen

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MI MISCHGEBIET 
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

III ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

GOKmax.
12,0 m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL 
ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND FÜR TIEFGARAGEN MIT IHREN 
ZUFAHRTEN;
HIER: ST = STELLPLÄTZE; TG = TIEFGARAGEN MIT IHREN ZUFAHRTEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: EIN- UND 
AUSFAHRTBEREICH TIEFGARAGE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

gr MIT GEHRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 21 UND ABS. 6BAUGB)

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES/ DER BAULICHEN ANLAGE

Art der baulichen 
Nutzung

Höhe baulicher 
Anlagen

Grundfl ächenzahl
Zahl der 

Vollgeschosse

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 20.04.2021

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen 
wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte 
auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte 
Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen 
Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet 
werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

MI
GOKmax.
12,0 m

GRZ
0,6

III

o -

Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021

NORDANSICHT (FITTER STRASSE)

Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021

VISUALISIERUNG FITTER STRASSE

Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021

Bearbeitet im Auftrag der
Immo Hirtengarten GmbH & Co. KG
Merchinger Straße 69
66663 Merzig

Stand der Planung: 17.08.2021 
SATZUNG

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern
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Im Hirtengarten
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan in der Kreisstadt Merzig, 
Stadtteil Hilbringen

M 1:10.000 Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL

Maßstab 1:500 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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PLANGEBIET

WESTANSICHT (BALLERNER STRASSE)

Quelle: BOCHEM.SCHMIDT ARCHITEKTEN PartGmbB; Stand: Mai 2021

Naturpark

• Das Plangebiet liegt im gem. § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten „Naturpark 
Saar-Hunsrück“

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)
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§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird das Ziel verfolgt, die Errich-
tung überdimensionierter Baukörper zu 
unterbinden. 

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der angestrebten Konzeption. Die Festset-
zung ermöglicht somit die Wahrung des 
städtebaulichen Charakters der Umgebung, 
die Gewährleistung der Entwicklung ortsty-
pischer Bauformen und somit ein harmoni-
sches Einfügen dieser Gebäude in den Be-
stand. Einer Beeinträchtigung des Stadtbil-
des wird damit entgegengewirkt. 

Zusammen mit der Festsetzung der maxi-
malen Höhe der baulichen Anlagen kann 
durch die Festsetzung der Vollgeschosse 
insgesamt vermieden werden, dass es durch 
eine Ausnutzung der Geschossigkeit (Staf-
felgeschoss, Kellergeschoss) zu einer un-
erwünschten Höhenentwicklung kommt.

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen durch 
Festsetzung der Gebäudeoberkante exakt 
geregelt und so auf eine absolute Maxima-
le begrenzt.

Die festgesetzte Höhe ist aus dem städte-
baulichen Konzept abgeleitet. Einer unver-
hältnismäßigen Höhenentwicklung gegen-
über dem Bestand wird durch die Begren-
zung auf eine Maximale vorgebeugt 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen ist analog § 18 BauNVO eine ein-
deutige Bezugshöhe erforderlich, um die 
Höhe der baulichen Anlagen exakt bestim-
men zu können. Die Bezugshöhe ist der 
Festsetzung zu entnehmen.

Die Festsetzung, dass die zulässige Gebäu-
deoberkante durch technische Aufbauten 
überschritten werden darf, dient der Ge-
währleistung des ordnungsgemäßen Be-
triebs der baulichen Anlagen.

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 

in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden.

Die Festsetzung der offenen Bauweise er-
möglicht eine aufgelockerte Bebauung mit 
entsprechenden Abstandsflächen, die im 
Wesentlichen der Baustruktur der Umge-
bungsbebauung in offener Bauweise ent-
spricht. Damit wird eine Anpassung des 
Plangebiets an das typische Stadtgefüge 
sowie eine größtmögliche Flexibilität bei 
der Bebauung gewährleistet.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf.

Die Baugrenzen orientieren sich unter Be-
achtung geringfügiger Spielräume an der 
städtebaulichen Konzeption der geplanten 
Baukörper.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebietes selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (z. B. Fahrradstellplät-
ze). Die zur Versorgung und Entsorgung des 
Baugebietes dienenden Anlagen sind ana-
log § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise 
zulässig. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können (z. B. Stellplätze).

Flächen für Stellplätze und für 
Tiefgaragen mit ihren Zufahrten

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung dient der Ordnung des ru-
henden Verkehrs durch ein ausreichendes 
Stellplatzangebot im Plangebiet. Zudem 
werden Beeinträchtigungen der bereits be-
stehenden Bebauung in der Nachbarschaft 

des Plangebietes vermieden (Parksuchver-
kehr etc.).

Der Stellplatzschlüssel ist den örtlichen 
Bauvorschriften zu entnehmen. Dieser ist 
aus stadtplanerischer Sicht ausreichend. 

Tiefgaragen mit Zufahrten sind in den dafür 
festgesetzten Flächen für Tiefgaragen mit 
Zufahrten zulässig.

Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zu-
fahrten für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflä-
chen und weitere Erschließungselemente 
sowie Optionsflächen für Lüftungsschächte 
sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und Flächen für Stell-
plätze und für Tiefgaragen mit ihren Zufahr-
ten zulässig.

Dies gewährleistet die notwendige Flexibili-
tät und eröffnet geringfügigen Spielraum 
bei der Ausgestaltung und Bauausführung.

Die Tiefgarageneinfahrt erfolgt von Seiten 
der Fitter Straße.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereich 
Tiefgarage

Analog § 9 Abs. Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung eines Ein- und Aus-
fahrtbereichs für die geplante Tiefgarage 
wird sichergestellt, dass die Ein- und Aus-
fahrt langfristig an der verkehrstechnisch 
günstigen Position angelegt wird und keine 
weiteren Ein- und Ausfahrtbereiche an an-
derer Stelle hergestellt werden können.

Maßnahmen zum Schutz, zur  
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzte Maßnahme dient der Kom-
pensation der im Zuge des Abrisses verloren 
gegangenen Habitate.

Mit Gehrechten zu belastende 
Fläche

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Der ehemalige Trampelpfad „Im Hirtengar-
ten“ wird durch die vorliegenden Konzep-
tion überplant. Die Festsetzung von Geh-
rechten stellt langfristig eine fußläufige Ver-
bindung zwischen Fitter Straße und Baller-
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ner Straße zugunsten der Allgemeinheit si-
cher.

Anpflanzen von Bäumen,  
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des 
Plangebietes in direkter Nachbarschaft zur 
bereits bestehenden Bebauung (u.a. 
Wohnbebauung) und der geplanten Versie-
gelung ist die hochwertige und qualitätsvol-
le Ausgestaltung der Freiräume von beson-
derer Bedeutung. 

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Stadt- und Landschaftsbild erzielt.

Die Festsetzungen dienen insbesondere der 
Eingrünung des geplanten Wohn- und Bü-
rokomplexes sowie der Stellplätze zur Stei-
gerung der Aufenthaltsqualität und zur Ver-
besserung der siedlungsökologischen und 
städtebaulichen Qualität im Plangebiet und 
dem Einfügen in das Stadtbild. 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. §§ 49-54 Saarländi-
sches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)

Für die Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden. 

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-

meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Stadt- und Landschaftsbild. 

Die getroffenen Einschränkungen zu Dach-
form, Dacheindeckung und Fassadengestal-
tung sollen Auswüchse (z. B. glänzende Fas-
saden) verhindern. Die Begrünung von Fas-
saden und Dachflächen ist zwecks natur-
schutzfachlicher Aufwertung und Verbesse-
rung des Mikroklimas zulässig. Die Zuläs-
sigkeit von Anlagen zur Nutzung der Son-
nenenergie auf den Dächern ermöglicht die 
Energiegewinnung aus solarer Strahlungs-
energie im Sinne der Nachhaltigkeit.

Zur Realisierung des Planvorhabens sind 
Geländemodellierungen in Form von Bö-
schungen, Abgrabungen. Aufschüttungen 
und Stützwände zulässig.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen sind im Plangebiet je 
Wohneinheit 1,5 PKW-Stellplätze und je 40 
qm Büro-Nutzfläche ein Stellplatz vorgese-
hen. Der vordefinierte Stellplatzbedarf ist 
aus planerischer Sicht ausreichend.

Die Regeln zur Gestaltung von Wegen, Zu-
fahrten und Stellplätzen sowie anderen un-
bebauten Flächen auf dem Grundstück, die-
nen der Wahrung der größtmöglichen öko-
logischen Qualität der Freianlagengestal-
tung.

Durch die Einhausung bzw. sichtgeschützte 
Anordnung von Flächen für Abfallbehälter 
sollen darüber hinaus nachteilige Auswir-
kungen auf das Ortsbild vermieden werden.

Mit den getroffenen Festsetzungen fügt sich 
das Vorhaben harmonisch in die Umgebung 
und angrenzende Bebauung ein.



Vhbz. Bebauungsplan „Im Hirtengarten“, Stadtteil Hilbringen 16 www.kernplan.de

Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden vier Arbeits-
schritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die Teil
änderung des Bebauungsplanes eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Planvorhaben hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflächen 
in die Umgebung und in die direkte Nach-
barschaft einfügt. Hierdurch wird 
Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätzlich 
schließen die getroffenen Festsetzungen in-
nerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die innergebietlich oder im di-
rekten Umfeld zu Störungen und damit zu 
Beeinträchtigungen führen könnte.

Bei dem vorgesehenen Komplex für Woh-
nen und Büro-/Praxisnutzung handelt es 
sich um eine Nutzungsformen, die einen ge-
ringen Störgrad aufweist.

Die unmittelbare Umgebung des Plange-
bietes ist ebenfalls von Wohn- und das 
Wohnen nicht wesentlich störende Nutzun-
gen geprägt. Gegenseitige Beeinträchtigun-
gen dieser Nutzungen sind bisher keine be-
kannt und auch künftig nicht zu erwarten.

Über die bauordnungsrechtlichen Abstands-
flächen wird eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung gewährleistet.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
kommt somit der Forderung, dass die Bevöl-
kerung bei der Wahrung der Grundbe- 
dürfnisse gesunde und sichere Arbeitsbe-
dingungen vorfindet, in vollem Umfang 
nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben von Kommunen gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit  
Wohnraum bzw. mit einem entsprechenden 
Angebot von Wohnungen auf dem Immobi-
lienmarkt. 

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-

dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende vorhabenbezogene 
Bebauungsplan kommt dieser Forderung 
nach. Durch die Nachverdichtung einer 
untergenutzten Potenzialfläche entsteht ein  
Komplex für Wohn- und Büronutzungen. 
Durch die Errichtung von Mehrfamilienhäu-
sern mit Wohnungen unterschiedlicher Grö-
ße und in unterschiedlichem Zuschnitt wer-
den in integrierter Lage nachfrageorientier-
te Angebotsformen des Wohnens geschaf-
fen. Somit wird der bestehenden Nachfrage 
in der Kreisstadt Merzig Rechnung getra-
gen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Dem wird durch die Auswei-
sung des Mischgebietes Rechnung getra-
gen.

Daneben spielt auch die Bereitstellung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen eine wichtige 
Rolle. Diesen Interessen trägt der vorliegen-
de vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Rechnung. 

Mit Realisierung der Planung wird die Ge-
werbe- und Arbeitsplatzstruktur im Stadtteil 
Hilbringen nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbildes

Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Grundstückes, d. h. den Bau von Mehrfami-
lienhäusern bzw. Büro/Praxis sowie durch 
eine städtebaulich hochwertige architekto-
nische und gestalterische Konzeption wird 
das Erscheinungsbild des Grundstückes und 
des direkten Umfeldes städtebaulich und 
gestalterisch aufgewertet. 

Aufgrund der Nachverdichtung durch 13 
Wohneinheiten plus Büro-/Praxisflächen 
sind drei Baukörper erforderlich, die sich so 
nicht direkt aus der Umgebung ableiten las-
sen. Dennoch wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, die dem begegnen (u. 

Auswirkungen der Planung, Abwägung
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a. Regelung der Gebäudehöhen). Von der 
Anordnung und Gestaltung der geplanten 
Baukörper geht somit keine erheblich domi-
nierende Wirkung aus. Die Festsetzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen garan-
tiert darüber hinaus ausreichend Freiflächen 
auf dem Grundstück.

Die vorgesehene Mischnutzung weist maxi-
mal drei Vollgeschosse auf, ist in ihrer Höhe 
auf eine der Umgebung angepasste Maxi-
male begrenzt und fügt sich somit in die 
Umgebung ein. So wird ein harmonischer 
Übergang zwischen Bestandsbebauung 
und Neubebauung gewährleistet.

Die Begrünungen im Plangebiet (Begrü-
nung der nicht überbauten Grundstücks- 
flächen und Stellplätze) tragen zudem dazu 
bei, dass keine negativen Auswirkungen auf 
das Stadt- und Landschaftsbild entstehen. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die 
Nachverdichtung einer innerörtlichen 
Brach-/ Freifläche.

Aufgrund der Vorbelastungen, resultierend 
aus der innerörtlichen Lage sowie der Be-
wegungsunruhe in der direkten Umgebung, 
finden über das bisherige Maß hinausge-
hende relevante Eingriffe in Natur und 
Landschaft nur in geringem Maße statt. Die 
potenziellen Auswirkungen auf umwelt-
schützende Belange sind gering.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des Plange-
bietes und der näheren Umgebung stark 
eingeschränkt, sodass der Geltungsbereich 
aktuell nur eine geringe ökologische Wer-
tigkeit für Tiere und Pflanzen hat. Auch hin-
sichtlich der Arten und Biotope sowie der 
biologischen Vielfalt ist der Geltungsbereich 
nicht besonders hochwertig und deutlich 
beeinträchtigt. Das Gebiet hat keine beson-
dere naturschutzfachliche oder ökologische 
Bedeutung. Von dem Planvorhaben sind 
keine gesetzlich geschützten Biotope, FFH-
Lebensraumtypen und bestandsgefährdete 
Biotoptypen oder Tier- und Pflanzenarten 
direkt betroffen. Es kommen ebenfalls keine 
Tier- oder Pflanzenarten mit besonderem 
Schutzstatus vor, sodass der geplanten Be-
bauung auch keine artenschutzrechtlichen 
Belange entgegenstehen.

Im Übrigen gelten gem. § 13 a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes zu er-
warten sind, als vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt. Ein Ausgleich ist nicht er-
forderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregens

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch den Grundstückseigentümer zu be-
denken. Den umliegenden Anliegern wird 
folglich kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. In-
sofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes  /
Starkregens durch das Vorhaben nicht ne-
gativ beeinträchtigt werden

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzung 
wird es zu einem Anstieg des Verkehrsauf-
kommens kommen. Da es sich bei den ge-
planten Nutzungen um keine Nutzung mit 
intensivem Publikumsverkehr handelt, wird 
sich das Verkehrsaufkommen überwiegend 
auf sporadischen Besucher-, Kunden-, Mit-
arbeiter und Anwohnerverkehr beschrän-
ken. Die Kapazitäten des örtlichen Verkehrs-
netzes der Ballerner Straße als Ortsdurch-
fahrt sind ausreichend. 

Der ruhende Verkehr wird gebietsintern im 
Plangebiet untergebracht, sodass eine 
nachteilige Beeinträchtigung der Fitter Stra-
ße durch ruhenden Verkehr oder durch 
Parksuchverkehr vermieden wird. Die vor-
handene Situation des ruhenden Verkehrs 
im öffentlichen Raum wird nicht verändert.

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht erheblich negativ 
beeinträchtigt. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes grundsätzlich 
vorhanden. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und der 
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes und Hochwassers

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen, aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs und der in Teilen bereits vor-
belasteten Flächen können negative Aus-
wirkungen auf die Belange des Klimas je-
doch insgesamt ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für den 
Grundstückseigentümer / die Vorhabenträ-
gerin keine negativen Folgen. Wie die vor-
angehenden Ausführungen belegen, wer-
den die Nutzbarkeit und auch der Wert des 
Grundstücks, auch der Grundstücke im Um-
feld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. Vielmehr wird Planungsrecht zugestan-
den.

Es sind keine nachteilige Auswirkungen auf 
die angrenzende Nachbarschaft zu erwar-
ten. 

Zum einen sind Büro-/Praxis- und 
Wohnnutzung gem. BauNVO in Mischge-
bieten zulässig. Zum anderen wurden ent-
sprechende Festsetzungen getroffen, um 
das Einfügen in den Bestand weitgehend zu 
sichern (vgl. vorangegangene Ausführun-
gen).

Darüber hinaus kann der gestiegenen Nach-
frage nach Wohnraum und Arbeitsplätzen in 
integrierter Lage Rechnung getragen wer-
den.

Die Belange der angrenzenden Nachbar-
schaft werden somit durch das Bauvorha-
ben nicht übermäßig beeinträchtigt. Die 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen 
Vorgaben werden eingehalten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
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genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

•	 Nachverdichtung des Siedlungskörpers, 
Nachnutzung eines bereits bebauten 
Grundstücks

•	 Mit der Schaffung eines Wohn- und Bü-
ro-/Praxiskomplexes wird die Kreisstadt 
Merzig der bestehenden Nachfrage ge-
recht

•	 Störungen und Beeinträchtigungen der 
Planung auf die Umgebungsnutzung 
können ausgeschlossen werden; eben-
so verhält es sich umgekehrt

•	 Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes / 
Starkregens

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Verkehrs; Ord-
nung des ruhenden Verkehrs auf den 
Grundstücken

•	 Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist weitestgehend vorhanden

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan wurden die zu 
beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit 
untereinander und gegeneinander abgewo-
gen. Aufgrund der genannten Argumente, 
die für die Planung sprechen, kommt die 
Kreisstadt Merzig zu dem Ergebnis, dass der 

Umsetzung der Planung nichts entgegen-
steht.


